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E 2200 Wien 10/1

Le Ministre de Suisse à Vienne, Ch.D. Bourcart, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

Copie
L TS Wien, 8. Oktober 1919

Der hiesige ungarische Geschäftsträger bittet mich, Ihnen die Frage vorzule
gen, ob es nicht möglich wäre, wieder, wie zur Zeit des Regimes Karolyi, einen 
offiziösen Vertreter der ungarischen Regierung nach Bern zu entsenden. Als sol
chen wird Baron Julius Bornemisza in Vorschlag gebracht; er soll, wenn ich nicht 
irre, sowieso schon in der Schweiz sein.

Baron Bornemisza gehört einer sehr alten ungarischen Familie an (nichts Jüdi
sches); er ist 1873 geboren, trat 1899 in die Konsulkarriere ein und war Konsul in 
Bukarest als der Krieg mit Rumänien im Jahre 1916 ausbrach. Seither soll er zum 
Generalkonsul avanciert sein. Im Laufe des vergangenen Sommers gehörte Bor
nemisza der Szegediner Gegenregierung als Minister des Äussern an.

Baron Flotow, der Leiter des liquidierenden Ministeriums des Äussern, hat 
mir seinerseits diese Angelegenheit ebenfalls vorgetragen. Er will sich zwar nicht 
in die Frage unserer Beziehungen zur Regierung Friedrich einmischen, macht 
aber auf die unangenehme Lage der Ungarn in der Schweiz aufmerksam, die kei
nen eigenen Vertretungsbeamten haben. Den Baron Bornemisza schildert er als 
einen höchst anständigen und vernünftigen Herrn, dem man nur den einen Vor
wurf machen könne, dass er nämlich nicht sehr tätig, ja vielleicht etwas faul sei.

Nun ist allerdings die Regierung Friedrich bis jetzt von niemandem anerkannt; 
de facto unterhält aber ihre hiesige Gesandtschaft Beziehungen mit der öster
reichischen Regierung und ihr Minister des Äussern, Graf Somssich, kam dieser 
Tage selbst in Geschäften nach Wien. Es ist schwer zu sagen, ob sich Friedrich 
wird halten können, wenn er von der Entente nicht unterstützt wird, doch darf 
man annehmen, dass auch ein Nachfolger sich ungefähr im gleichen Fahrwasser 
halten würde wie er, und dass also der de facto Gesandte in Bern nicht des
avouiert würde. Trotz allen Schwierigkeiten hält sich übrigens Friedrich seit 
Wochen am Ruder. Immerhin kann man die Lage in Ungarn noch nicht als eine 
absolut gefestigte bezeichnen; wie sich die Verhältnisse z.B. im Falle eines Abzu
ges der Rumänen gestalten würden, kann noch nicht mit Sicherheit vorausgesagt 
werden.

Unter diesen Umständen würde ich beantragen, die Angelegenheit etwas dila
torisch zu behandeln; in vierzehn Tagen oder drei Wochen wird man vielleicht 
etwas klarer sehen. In einem Falle wie dem vorliegenden ist die traditionelle 
Promptheit bei Behandlung von Agrémentgesuchen nicht so unbedingt geboten 
wie sonst. Von einer abschlägigen Antwort würde ich somit, eben weil sich das 
Regime Friedrich in dieser oder jener Form vielleicht doch halten wird, gleich 
wie von einer voreiligen Zusage einstweilen absehen.1

1. Par lettre du 27 octobre au Ministre de Suisse à Vienne, le Chef de la Division des Affaires 
étrangères du Département politique, Ch.R. Paravicini, répondit: /.../L a question a été soumise
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à la Délégation pour les Affaires Étrangères qui l’a étudiée attentivement. En suite de cette con
férence, la Délégation s’est entièrement ralliée au point de vue exposé par vous. Il semble en 
effet préférable d’attendre pour prendre une décision à ce sujet que la situation se soit un peu 
éclaircie à Budapest. Vous voudrez donc bien traiter cette affaire d’une façon dilatoire et nous 
en reparler lorsque vous estimerez le moment venu de prendre une décision. (E 2200 Wien 
10/ 1.)
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Le Secrétaire général du Département de l’Economie publique, W. Stucki, 
au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta

Copie
L 94 Bern, 9. Oktober 1919

Wir haben vor einigen Tagen vom Herrn Departementsvorsteher den Auftrag 
erhalten, Ihnen ein Exposé über die gegenwärtigen wirtschaftlichen Beziehun
gen zwischen Deutschland und der Schweiz1 zukommen zu lassen und diejenigen 
Fragen besonders hervorzuheben, die gegenwärtig in diesen Beziehungen die 
bedeutendste Rolle spielen. Unsere sehr starke Arbeitsüberlastung hat uns nicht 
erlaubt, dieses Exposé schon für den heutigen Kurier fertigzustellen. Immerhin 
möchten wir Ihnen mit Bezug auf die wichtigste Frage der deutsch-schweize
rischen Beziehungen — die grosse Gefahr, die der schweizerischen Industrie und 
dem schweizerischen Gewerbe durch Überschwemmung unseres Marktes mit 
billigen deutschen Halb- und Fertigfabrikaten droht2 — ein kurzes Exposé1, das 
von einem unserer Mitarbeiter verfasst worden ist, zukommen lassen. Wir fügen 
ebenfalls die Protokolle der in diesem Exposé erwähnten Expertenkommission1 
bei.

Die Lage mit Bezug auf diese Frage ist in der Tat gegenwärtig ausserordentlich 
ernst geworden. Sie hat auch zu einer parlamentarischen Aktion geführt, indem 
Nationalrat Stadlin den Bundesrat über die von ihm beabsichtigten Abwehr
massnahmen interpellierte.3 Die Presse wird Sie über die Interpellation und ihre 
Beantwortung bereits orientiert haben. Gegenwärtig ist die Lage so, dass allen 
Ernstes mit Abwehrmassnahmen gegen diese deutsche Konkurrenz gerechnet 
werden muss, sei es mit Einfuhrverboten oder Zuschlagszöllen. Die weitesten 
Kreise sind über die deutsche Wirtschaftspolitik, welche unserer Exportindustrie 
gegenüber immer noch an den Einfuhrverboten mit aller Rigorosität festhält,

1. Non retrouvé.
2. On trouve des résumés de cette question in: FF, 1919, vol. Ill, pp. 190—191, vol. V, pp. 512— 
517; FF, 1920, vol. I, pp. 275—2 7 9 ,y  ol. Ill, pp. 294—296; pour les mesures édictées par le Con
seil fédéral, le 6 décembre 1919, cf. RO, Tome 35, p. 993.
3. Cette interpellation du 25 juin 1919 était libellée ainsi: Le soussigné demande au Conseil 
fédéral quelles mesures il a prises jusqu’ici pour protéger l’industrie et les métiers indigènes con
tre l’envahissement de notre marché par le capital étranger ou par des produits étrangers et s’il 
ne compte pas prendre d’urgence d’autres mesures? (Résumé des délibérations de l’Assemblée 
fédérale suisse, 1919, III, p. 22).
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